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InstitutsVergV 3.0 – neue 
Anforderungen an den 
Vergütungskontrollausschuss

Werner Klein

Mit der 2. Novelle der Institutsvergütungs

verordnung (InstitutsVergV) vom 25. Juli 

2017 sowie der Überarbeitung der ergän

zenden Auslegungshilfe haben Gesetzge

ber und Bankenaufsicht wieder einmal ei

nen vorläufigen Schlusspunkt in der Re

gulierung der Bankenvergütung gesetzt.1) 

Dabei gehen die Regulatoren ihren bishe

rigen Weg konsequent weiter und ver

dichten ihr ohnehin schon engmaschiges 

Anforderungsgeflecht noch weiter. Der 

inhaltliche Fokus liegt dabei unverändert 

auch auf den Regelungen zur Compensa

tion Governance mit ihren Festlegungen 

zu den Aufgaben und Verantwortlich

keiten der Beteiligten im Vergütungs pro

zess. Für bedeutende Institute erweitern 

die ab 2018 erstmals umzusetzenden 

Neuerungen der „InstitutsVergV 3.0“ unter 

anderem das Pflichtenheft des Auf sichts 

gremiums beziehungsweise des unter  stüt

zenden Vergütungskontrollausschusses 

und des bestellten Vergütungsbeauftrag

ten. Dabei stellt sich immer häufiger die 

Frage nach der Vereinbarkeit mit den 

Grundsätzen der allgemeinen Corporate 

Governance.

Compensation Governance 

als Regulierungsfeld

Für Experten und politische Entscheider 

haben falsche Anreizsysteme die letzte 

Finanzmarktkrise befeuert und die Stabi

lität einzelner Unternehmen gefährdet. 

Als Ursache gelten fehlende Überwa

chungs und Kontrollmechanismen. Als 

Reflex hierauf wurde die Finanzbranche 

mit einer breiten Regulierungsagenda 

überzogen, auf der die Bankenvergü

tung thematisch eigentlich nur ein Rand

thema ist, das jedoch von Politikern und 

der Öffentlichkeit mit einer besonderen 

Sensibilität begleitet wird. 

Gegenstand der Regulierung der Banken

vergütung sind die Vergütungssys teme. 

Zu den „institutsinternen Regelungen 

zur Vergütung sowie deren tatsächlicher 

Umsetzung und Anwendung durch das 

Institut“ zählt auch die Compensation 

Governance.2) Im Rahmen der Umsetzung 

der EU Capital Requirements Directice IV 

in nationales Recht wurden die Aufga

ben und Verantwortlichkeiten hinsicht

lich der Vergütungssysteme in den deut

schen Instituten mit Wirkung ab 2014 

grundlegend neu geordnet.3) Neben die 

rechtsformbezogenen GovernanceRe ge

lungen werden zusätzliche branchenbe

zogene Anforderungen gestellt. Über die 

originären Zuständigkeiten des Aufsichts

gremiums (für die Vergütung der Ge

schäftsleiter) und der Geschäftsleitung 

(für die Vergütung der Beschäftigten) 

tre ten insbesondere erweiterte Aufga

benstellungen des Aufsichtsgre miums, 

die sich auch auf die Mitarbeitervergü

tungssysteme beziehen. 

Vergütungskontrollausschuss 

als neues Element

In bedeutenden Instituten muss das Auf

sichtsgremium dafür zusätzlich zu den 

weiteren im Kreditwesengesetz gefor

derten Ausschüssen4) einen gesonderten 

Vergütungskontrollausschuss einrichten, 

der das Aufsichtsgremium bei dessen 

Überwachungsaufgaben hinsichtlich der 

Vergütungssysteme unterstützt (§ 25 d 

Nr. 12 KWG i. V. m. § 15 InstitutsVergV). In 

nicht bedeutenden Instituten, die keinen 

Vergütungskontrollausschuss haben, sind 

dennoch sämtliche erweiterte Überwa

chungsaufgaben wahrzunehmen. Diese 

obliegen dann dem Gesamtgremium. 

Eine Übertragung von Aufgaben auf an

dere Ausschüsse ist zudem nicht zulässig. 

Quelle: compgovernance

Abbildung 1: Compensation Governance in Banken im Überblick
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Da der Vergütungskontrollausschuss als 

Einrichtung des Aufsichtsgremiums über 

keine eigenen Ressourcen im Unterneh

men verfügt, stattet der Gesetzgeber ihn 

mit umfangreichen Informations und 

Auskunftsrechten aus. In den bedeu

tenden Instituten wird er zudem durch 

einen eigens dafür bestellten Vergü

tungsbeauftragten unterstützt. Dieser ar

beitet dem Vergütungskontrollausschuss 

unabhängig zu und kooperiert dabei im 

Unternehmen eng „im Rahmen ihrer 

Aufgaben“ mit den sogenannten Kon

trolleinheiten. Diese sind insbesondere 

bei der Festsetzung des Gesamtbetrags 

der variablen Vergütung, der jährlichen 

Überprüfung der Vergütungssysteme 

und der RiskTakerIdentifizierung ange

messen einzubinden (§§ 3 Abs. 3 i. V. m. 7 

Abs. 1, 12 und 19 InstitutsVergV). 

Anforderungen an Mitglieder

Für die Besetzung und das Anforderungs

profil der Mitglieder des Vergütungskon

trollausschusses gelten zusätzlich zu den 

allgemeinen Anforderungen der Aufsicht 

an die Eignung von Mitgliedern von  

Aufsichtsgremien bei Banken5) noch spe

zifische Anforderungen für den Vergü

tungskontrollausschuss. Der Vergütungs

kontrollausschuss muss aus mindestens 

drei Mitgliedern bestehen. Die Mitglie

der werden aus der Mitte des Aufsichts

gremiums bestellt (bei mitbestimmten 

Aufsichtsgremien mit mindestens einem 

Arbeitnehmervertreter). 

Ein Mitglied ist zum Vorsitzenden zu er

nennen. In der Praxis nimmt der Vorsit

zende des Aufsichtsgremiums häufig 

auch in Personalunion den Vorsitz im 

Vergütungskontrollausschuss wahr. Zu

sätzlich zu der „erforderlichen Sachkun

de“, nach der die Mitglieder im Vergü

tungskontrollausschuss kollektiv über die 

für ihre vergütungsbezogenen Aufgaben 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen verfügen müssen, muss 

mindestens ein Mitglied über „ausrei

chenden Sachverstand und Berufserfah

rung im Bereich Risikomanagement und 

controlling“ verfügen. Die Einhaltung 

dieser Anforderungen für den Vergü

tungskontrollausschuss ist vom Aufsichts

gremium selbst regelmäßig zu überprü

fen. Danach sind sowohl die Struktur, 

Größe und Leistungen des Ausschusses 

wie auch die Eignung der Mitglieder im 

Rahmen einer jährlich durchzuführenden 

Analyse zu bewerten.6)

Auch hinsichtlich der Vergütung bestehen 

verbindliche Vorgaben. Die Mitglieder 

des Vergütungskontrollausschusses sind 

als Mitglieder des Aufsichtsgremiums als 

so genannte Risk Taker einzustufen, da 

sie aus Sicht der Regulatoren durch ihre 

Überwachungsfunktion grundsätzlich das 

Risikoprofil des Unternehmens beeinflus

sen können.7) Die gewährte Vergütung 

darf keine Interessenkonflikte mit der 

Überwachungstätigkeit auslösen und soll 

deshalb grundsätzlich nur als fixe Vergü

tung gewährt werden. Außerdem sind 

die gewährten Vergütungen im externen 

Vergütungsbericht offenzulegen. 

Erneute Ausweitung der 

Zuständigkeiten

Durch die Einrichtung des Vergütungs

kontrollausschusses soll die effiziente 

Überwachung der Vergütungssysteme 

durch das Aufsichtsgremium sicherge

stellt werden. Hierzu unterstützt er das 

Aufsichtsgremium und bereitet dessen 

Beschlüsse zu den Vergütungssystemen 

vor. Wie die anderen KWGAusschüsse 

hat auch der Vergütungskontrollaus
Quelle: compgovernance

Abbildung 2: Befassungen des Aufsichtsgremiums zu den Vergütungssystemen

Geschäftsleiter 
vergütung

–  Ausgestaltung der Vergütungssysteme (inkl. Vergütungsstrukturen
und höhen) hinsichtlich Angemessenheit, Üblichkeit und
Mehrjährigkeit

–   Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung (unter
Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Anforderungen)

–   Festlegung von angemessenen Vergütungsparametern, Erfolgs
beiträgen, Leistungs und Zurückhaltungszeiträumen und
Voraussetzungen für einen vollständigen Verlust oder eine teilweise
Reduzierung der zurückbehaltenen variablen Vergütung (Malus)
oder für die Rückforderung bereits ausgezahlter variabler
Vergütungen (Clawback)

–   Mindestens jährliche Überprüfung der Angemessenheit der o. g.
Festlegungen inklusive Maßnahmenplan bei festgestellten Mängeln

–   Anhebungen der gesetzlichen Bonusobergrenze von 1:1
(bzw. Herabsetzungen einer vormals angehobenen Obergrenze)

Mitarbeiter 
vergütung

–  Mindestens einmal jährliche Information über die Ausgestaltung der
Vergütungssysteme durch die Geschäftsleitung

–  Bericht über die mindestens jährliche Überprüfung der Angemessen
heit der Vergütungsstrategie und systeme (insbesondere Konformität
mit Geschäfts und Risikostrategie und regulatorischen Anforde
rungen) inklusive Maßnahmenplan zur Behebung von festgestellten
Mängeln

–  Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung (unter
Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Anforderungen und
Einbindung der Kontrolleinheiten)

–  Festlegung von angemessenen Vergütungsparametern, Erfolgs
beiträgen, Leistungs und Zurückhaltungszeiträumen und
Voraussetzungen für einen vollständigen Verlust oder eine teilweise
Reduzierung der zurückbehaltenen variablen Vergütung (Malus) oder
für eine Rückforderung bereits ausgezahlter variabler Vergütungen
(Clawback)

–  Vorgehen, Selektionskriterien und Ergebnisse der
RiskTakerIdentifizierung

–  Regulatorisch konforme Ausgestaltung der Vergütungssysteme
in den Kontrolleinheiten (inklusive der Vergütungen von Leiter
RisikoControlling und Compliance)

–  Anhebungen der gesetzlichen Bonusobergrenze von 1:1
(bzw. Herabsetzungen einer vormals angehobenen Obergrenze)

–  Anhörung in bedeutenden Instituten bei der Bestellung des
Vergütungsbeauftragten
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schuss in erster Linie eine beratende und 

unterstützende und keine beschließende 

Funktion. Der Vergütungskontrollaus

schuss hat für das Aufsichtsgremium eine 

Bewertung der implementierten Vergü

tungssysteme auf ihre Stimmigkeit mit 

der Geschäfts und Risikostrategie einer

seits und der Vergütungsstrategie sowie 

den regulatorischen Anforderungen an

dererseits vorzunehmen.8) 

Das umfasst insbesondere die Überprü

fung, ob alle Risiken, die Liquidität und 

die Kapitalausstattung in den Vergü

tungssystemen ordnungsgemäß und an

gemessen berücksichtigt werden und ob 

die allgemeine Vergütungsstrategie mit 

einem soliden und wirksamen Risikoma

nagement ko hä rent und diesem förder

lich ist sowie mit der Unternehmensstra

tegie, den Unternehmenszielen und der 

Risikokultur.

Der Vergütungskontrollausschuss unter

stützt auch die Vorbereitung von Be

schlüssen zur Anhebung (oder Herabset

zung) der Bonusobergrenze und arbeitet 

in seinen Aufgaben grundsätzlich eng mit 

dem Risikoausschuss zusammen. Die Befas

sun gen des Vergütungskontrollausschus

ses erfol gen entlang der unterschiedli chen 

Zuständigkeiten des Aufsichtsgremiums 

bei den Vergütungssystemen der Ge

schäftsleiter sowie der Beschäftigten, die 

keine Geschäftsleiter sind. 

Hinsichtlich der Geschäftsleitervergütungs

systeme ist der Vergütungskontrollaus

schuss zuständig für die Vorbereitung 

von Beschlüssen zur Vergütung, die vom 

Aufsichtsgremium als Ganzes zu fassen 

sind (§ 15 Abs. 2 InstitutsVergV). Dabei 

prüft er das Vergütungssystem der Ge

schäftsleiter regelmäßig auf Aktualität 

und Konformität mit den unternehmens

strategischen und regu latorischen Anfor

derungen. Das beinhal tet unter anderem 

auch die Bewertung der Leistungsziele 

auf den unterschiedlichen Erfolgsebenen 

sowie der Notwendigkeit etwaiger Ex  

postRisikoanpassungen (Reduzierungs 

und Rückforderungsmechanismen). Die 

Zuarbeit für das Aufsichtsgremium bei 

der Angemessenheitsprüfung der Ge

schäftsleitervergütung bezieht sich nicht 

nur auf das Vergütungssystem als sol

ches, sondern auch auf die Höhe und 

Struktur der gewährten Vergütun gen.

Überwachung  

der variablen Vergütung

Bei der Überwachung der Angemessen

heit der Mitarbeitervergütungssysteme, 

die grundsätzlich in der Verantwortung 

der Geschäftsleitung liegen, unterstützt 

er das Aufsichtsgremium insbesondere 

bei der Überwachung der konformen 

Festsetzung des Gesamtbetrags der varia

blen Vergütung und der Einhaltung der 

festgelegten Grundsätze zur nachhalti

gen Erfolgsmessung und Auszahlung der 

variablen Vergütung inklusive etwaiger 

nachträglicher Maßnahmen zur Risikoad

justierung (Malus und Clawback). 

Die InstitutsVergV 3.0 fordert darüber hi

naus für die Zukunft eine deutlich umfas

sendere Überwachung der RiskTakerEr

mittlung, bei der auch bereits Grundfra

gen des Vorgehens und der Anwendung 

der Selektionskriterien kritisch zu be

gleiten sind. Letzteres gilt auch für die  

Selektionsergebnisse selbst und ganz be

sonders für Herausnahmen einzelner Mit

arbeiter im Rahmen der sogenannten 

„DeIdentifizierung“ bei den quantita

tiven Selektionskriterien (Art. 4 Absatz 2, 

Ziff. 1a, 1b und 1c EBA RTS)9). Auch bei 

der geforderten Überwachung der ange

messenen Umsetzung der besonderen 

Anforderungen an die Vergütung der 

Mitarbeiter in Kontrolleinheiten hat der 

Vergütungskontrollausschuss sein beson

deres Augenmerk auf bestimmte Einzel

vergütungen zu legen, zum Beispiel bei 

den Leitern der Organisationseinheiten 

Risikocontrolling und Compliance.10)

Allgemeine Informations  

und Auskunftsrechte

Werden im Rahmen der Überwachung 

Mängel am Vergütungssystem oder hin

sichtlich der Risikoanalyse zur Identifizie

rung der Risikoträger festgestellt, hat der 

Vergütungskontrollausschuss dem Auf

sichtsgremium in der Regel Vorschläge 

für Empfehlungen zur Weitergabe an die 

Geschäftsleitung zu unterbreiten.

Durch die Zuständigkeit des Aufsichtsgre

miums beziehungsweise des Vergütungs

kontrollausschusses auch für die Mitarbei

tervergütungssysteme ergibt sich in der 

Praxis ein Problem, da der Vergütungs

kontrollausschuss über keine Ressourcen 

im Institut verfügt. Der Gesetzgeber hat 

das Aufsichtsgremium und seinen Vergü

tungskontrollausschuss deshalb mit aus

drücklichen und umfassenden Informati

ons und Auskunftsrechten sowie wei

teren Ressourcen ausgestattet, um die 

übertragenen Überwachungsaufgaben 

wahr nehmen zu können. Der Vergütungs

kontrollausschuss beziehungsweise das 

Aufsichtsgremium haben die zur Erfül

lung ihrer Aufgaben erforderlichen Infor

mationen einzuholen. Sie greifen dabei 

Werner Klein

compgovernance, Düsseldorf

Sehr bald wurden vor mehr als zehn Jahren 
falsche Anreizsysteme als wesentlicher Auslöser 
der jüngsten globalen Finanzkrise ausgemacht. 
Seither folgte eine breite Regulierungsagenda, 
die von Politikern und der Öffentlichkeit mit einer 
besonderen Sensibilität begleitet wird. Mit Blick 
auf die Neuerungen der Institutsvergütungs-
ver-ordnung erklärt und bewertet der Autor die 
Auswirkungen auf den Vergütungskontroll-
ausschuss und auch die Rolle des 
Vergütungsbeauftragten. Seiner Beobachtung 
nach resultiert aus den Neuerungen eine 
gestiegene Intensität von notwendigen 
Gremien-Befassungen und als  Engpassfaktor 
identifiziert er sehr häufig die benötigte 
fachliche Expertise der Beteiligten. (Red.)
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auf regulatorisch vorgegebene Berichter

stattungen der Geschäftsleitung (und in 

bedeutenden Instituten des Vergütungs

beauftragten) zurück. Ferner sind auch 

vorhandene Berichte der Internen Revisi

on und der Prüfungsbericht des Ab

schlussprüfers gemäß § 26 Abs. 1 KWG zu 

berücksichtigen. 

Die Geschäftsleitung berichtet dem Auf

sichtsgremium mindestens einmal jährlich 

über die Ausgestaltung der Mitarbeiter

vergütungssysteme (§ 3 Abs. 1 Instituts

VergV). Für die Praxis ist zu erwarten, 

dass diese Berichterstattung künftig mit 

dem neuen Bericht über die Überprüfung 

und Anpassung der Vergütungssysteme 

und parameter gemäß § 12 InstitutsVergV 

kombiniert werden wird. Des Weiteren 

verfügt der Vorsitzende des Aufsichts

gremiums beziehungsweise des Vergü

tungskontrollausschusses nach § 3 Abs. 1 

In stitutsVergV über ein jederzeitiges  

Auskunftsrecht gegenüber der Geschäfts

leitung und auch gegenüber dem Leiter 

der internen Revision sowie den Leitern 

der für die Ausgestaltung der Vergü

tungssysteme zuständigen Organisations

einheiten (zum Beispiel Human Resour

ces, Compensation and Benefits).  

Vergütungsbeauftragter  

als Brückenkopf im Unternehmen

Zur Unterstützung des Vergütungskon

trollausschusses bei dessen Überwachung

stätigkeit hinsichtlich der Mitarbeiterver

gütungssysteme wird im Unternehmen 

ein Vergütungsbeauftragter bestellt.11) Er 

ist Mit arbeiter des Unternehmens, sodass 

die Disziplinar und Leitungsbefugnis für 

ihn bei der Geschäftsleitung liegt, die ihn 

auch nach Anhörung des Aufsichtsgremi

ums formal bestellt. 

Der Vergütungsbeauftragte verfügt ne

ben einem Stellvertreter auch über wei

tere quantitative und qualitative Ressour

cen im Unternehmen. Er arbeitet in seiner 

Überwachungsfunktion im Unternehmen 

eng mit den Kontrolleinheiten zusam

men, die insbesondere bei der Festset

zung des Gesamtbetrags der vari ablen 

Vergütung, der jährlichen Überprüfung 

der Vergütungssysteme und der RiskTa

kerIdentifizierung „im Rahmen ihrer Auf 

gaben“ angemessen einzubinden sind.12) 

Der Vergütungsbeauftragte ist praktisch 

gleichzeitig Überwacher, Berater und Be

richterstatter für den Vergütungskontroll

ausschuss und damit im permanen ten 

Spannungsfeld zwischen externer Bran

chenaufsicht, Aufsichtsgremium, Ge schäfts 

leitung und den beteiligten Fachberei

chen. Durch eine starke organisatorische 

Stellung sowie besondere ar beits recht

liche Schutzregelungen soll der Vergü

tungsbeauftragte seiner unabhängigen 

Überwachungsaufgabe für den Vergü

tungskontrollausschuss ohne Interessen

konflikt nachkommen können. 

Die Unabhängigkeit des Vergütungsbe

auftragten wird zum einen durch eine 

entsprechende hierarchische Ansiedlung 

in der Organisation des Instituts sowie 

eine ausreichende fachliche Expertise für 

Vergütungs und Risikofragen sicherge

stellt. Zum anderen kommt sie vor allem 

durch verschiedene ausdrückliche Aus

schlusssachverhalte bei der Bestellung 

zum Ausdruck. 

Gewährleistung der Unabhängigkeit

Nicht nur Geschäftsleiter und Complian

ceBeauftragte können nicht als Vergü

tungsbeauftragte (oder Stellvertreter) 

bestellt werden, sondern nach der Insti

tutsVergV 3.0 auch keine Mitarbeiter (zum 

Beispiel aus Human Resources, Compensa

tion and Benefits), die für die Ausgestal

tung der Vergütungssysteme verantwort

lich sind oder waren und bei denen es 

dadurch zu Interessenkonflikten kommen 

könnte. Auch sind Doppelfunktionen 

grundsätzlich ausgeschlossen, da die Auf

sicht im Hinblick auf den umfangreichen 

Aufgabenkatalog von einer Vollzeittätig

keit ausgeht und dazu noch die gleichzei

tige Ausübung (irgend)einer Leitungspo

sition im Institut untersagt. 

Das wesentlichste Überwachungsinstru

ment des Vergütungsbeauftragten stellt 

der mindestens einmal jährlich zu erstat

tende Vergütungskontrollbericht dar. 

Hier berichtet er gemäß § 24 Abs. 3 Satz 

1 InstitutsVergV über die Angemessen

Über compgovernance 

compgovernance ist eine unabhän gige und inhabergeführte Vergütungsberatung  
mit Sitz in Düsseldorf. Im Fokus unserer Beratungstätigkeit stehen das Performance 
und Compensation Management von Banken und anderen Finanzdienstleistern.
Die besondere Fachexpertise liegt in der Gestaltung von regulatorisch konformen 
Vergütungssystemen und Vergütungsprozessen unter Berücksichtigung der 
betriebs- und personalwirtschaftlichen Anforderungen des Unternehmens.
Durch ihre langjährige Berufs- und Branchenerfahrung sind die compgovernance- 
Berater bevorzugte Ansprechpartner für Mitglieder von Aufsichts- und Geschäfts-
führungsgremien sowie die Führungskräfte und Experten in den Fachabteilungen  
der Unternehmen.
compgovernance-Berater sind Themenführer in der personalwirtschaftlichen  
Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus der Bankenregulierung an 
Vergütungs systeme, die ihr Expertenwissen nicht nur bei der Durchführung von  
Beratungsprojekten zur Verfügung stellen, sondern auch im Austausch mit Aufsicht, 
Literatur und Fachpresse.
compgovernance erbringt keine Rechtsdienstleistungen nach dem Rechtsdienst-
leistungsgesetz. Sofern solche im Rahmen unserer Beratungstätigkeit gewünscht 
oder erforderlich werden, arbeiten wir projektbezogen mit institutsinternen  
Rechtsabteilungen oder erfahrenen Kooperationspartnern zusammen.

Phone +49 (0) 211 1 674 219
Mobile +49 (0) 151 40 534 773
Email werner.klein@compgovernance.de

Ihr Kontakt
Werner Klein
Gudastraße 33
40625 Düsseldorf 
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heit der Ausgestaltung und Umsetzung 

der Vergütungssysteme der Mitarbeiter, 

die keine Geschäftsleiter sind. 

Die Berichterstattung im Vergütungs

kontrollbericht bezieht sich nicht auf die  

Geschäftsleitervergütungssysteme. Zwar 

kann der Vergütungskontrollausschuss 

den Vergütungsbeauftragten demzufol

ge grundsätzlich auch als Ansprechpart

ner hierzu heranziehen, eine eigene 

 originäre Auf gabenstellung bei der 

Überwachung der Geschäftsleitervergü

tungssysteme hat er aber dennoch nicht. 

Auch unterstützt er zwar die Vorberei

tung der Befassungen im Aufsichtsgre

mium und Vergütungskontrollausschuss, 

jedoch ohne selbst an Beschlussfas

sungen beteiligt zu sein.

Ausweitung der Governance 

und die Folgen

Die dezidierte aufsichtsrechtliche Regle

mentierung der Compensation Gover

nance für Banken stellt weiterhin ein Al

leinstellungsmerkmal der Branche dar. 

Gesetzgeber und Branchenaufsicht ha

ben die Governance zu den Vergütungs

systemen in den regulierten Instituten 

mit Wirkung ab dem Jahr 2018 erneut 

deutlich ausgeweitet. Dabei kollidieren 

einzelne branchenbezogene Zuständig

keiten des Aufsichtsgremiums bezie

hungsweise seines Vergütungskontroll

ausschusses für die Mitarbeitervergütung 

zunehmend mehr mit der originären Ge

schäftsführungsbefugnis der Geschäfts

leiter. Durch die Zuständigkeit für die 

Anhebung oder Herabsetzung der Bo

nus obergrenze für die Mitarbeiter grei

fen Aufsichtsgremium und Vergütungs

kontrollausschuss sogar unmittelbar in 

die Ausgestaltung der Mitarbeitervergü

tung ein. Die vorgeschriebene Befassung 

des Aufsichtsgremiums und seines Fach

ausschusses geht immer stärker auch in 

Richtung operativadministrativer Aspek

te der Vergütung. Hier stehen dann nicht 

mehr nur die Vergütungssysteme im Fo

kus, sondern in Einzelfragen sogar auch 

die Höhe und Struktur von Individualver

gütungen der Geschäftsleiter sowie aus

gewählter Leitungsfunktionen.  

Immer neue Regulierungsinitiativen er

höhen den Detaillierungsgrad und damit 

die Komplexität in der Ausgestaltung 

und Umsetzung der Vergütungssysteme 

– und damit auch die Anforderungen an

die Beteiligten im Vergütungsprozess. 

Die Neuerungen der InstitutsVergV vom 

25. Juli 2017 und der korrespondieren

den Auslegungshilfe erweitern und 

schärfen nicht nur die Anforderungen an 

die Angemessenheit der Vergütungssy

steme im Allgemeinen, sondern auch an 

das Pflichtenheft des Vergütungskon

trollausschusses im Besonderen. Hieraus 

resultiert eine gestiegene Anzahl an not

wendigen Gremienbefassungen. 

Quelle: compgovernance

Abbildung 3: Rolle des Vergütungsbeauftragten in der Mitarbeitervergütung

– Unterstützung der operativen HR-Bereiche bei
der regelkonformen Ausgestaltung der
Instrumente und Prozesse

– Beratung bei der Umsetzung von
regulatorischen Einzelfragen zu den
Vergütungssystemen

– Information und Auskunft

– Regelmäßige Erstattung des
Vergütungskontrollberichts sowie
fallbezogene Berichterstattungen
gegenüber Geschäftsleitung und
Aufsichtsorgan/Vergütungskontrollausschuss

– Auskunftsrecht des Vorsitzenden des
Aufsichtsorgans/Vergütungskontrollausschusses

– Überwachung der konformen Ausgestaltung
und operativen Umsetzung der Vergütungssysteme

– Eigene Kontrollhandlungen und
Vor-Ort-Prüfungen (z. B. Zielvereinbarungen,
Absicherungsmaßnahmen)

– Empfehlung von Maßnahmen
bei etwaigen Abweichungen

– Einbindung in die Eckpunkte
der operativen Umsetzung der 
Vergütungssysteme (z. B.
Bonuspool-Bemessung, Malus/Clawback, 
Risikoanalysen u. a.)

– Einbindung in Beschlüsse zu Neu- und
Weiterentwicklungen der Vergütungssysteme

Beratung
Über-

wachung

Prozess-
beteiligung

Bericht-
erstattung

Ver-
gütungs-
beauf-
tragter

Die benötigte fachliche Expertise der Be

teiligten kann schnell zum Engpassfaktor 

werden, denn es handelt sich dabei um 

ein besonders seltenes KnowhowProfil 

eines Mitarbeiters mit einem Querschnitt 

von Risiko und Vergütungsmanagement 

in Verbindung mit relevanten regulato

rischen Regelungs vorgaben. Wahrschein

lich hierauf rekurrierend hat die Aufsicht 

trotz aller im Unternehmen festgeleg 

ten Informations und Unterstützungsfor

mate ausdrücklich eine unabhängige 

 externe Beratung für den Vergütungs

kontrollausschuss vorgesehen. 

Fußnoten

1) Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anfor
derungen an Vergütungssysteme von Instituten (Ins
titutsVergV) vom 16. Dezember 2013 (BGBl. 2013 
Teil I Nr. 74), zuletzt geändert durch Verordnung 
zur Änderung der InstitutsVergV vom 25. Juli 2017 
(BGBl. 2017 Teil I Nr. 54)
2) Vgl. § 2 Abs. 2 InstitutsVergV
3) Vgl. Richtlinie 2013/36/EU vom 26. Juni 2013 (CRD 
IV), Art. 95 Abs. 2 Satz 1 und 2 
4) Vgl. § 25 Abs. 7 bis 11 KWG, Einrichtung von Risi
ko, Prüfungs und Nominierungsausschuss
5) BaFinMerkblatt zu den Mitgliedern von Verwal
tungs und Aufsichtsorganen gemäß KWG und 
KAGB vom 4. Oktober 2016 (zuletzt geändert am 
31. Januar 2017)
6) Vgl. § 25 d Abs. 11 Nr. 3 und 4 KWG; siehe auch
Peter Ruhwedel, Höhere Anforderungen an die Cor
porate Governance, Die Bank 03/2017
7) Vgl. EBA/RTS/2013/11 vom 16. Dezember 2013, 
Art. 3 Ziff. 2; § 25d Abs. 5 KWG, EBA/GL/2015/22 
vom 21. Dezember 2015, Nr. 4, Ziff. 171; Art. 450 
CRR, Abs. 1 und 2
8) Vgl. § 4 InstitutsVergV
9) Vgl. § 15 Abs. 4 InstitutsVergV i.V. § 25d Abs. 12
Abs. 2 Satz 2 KWG 
10) Vgl. § 25d Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 KWG
11) Vgl. §§ 23 bis 26 InstitutsVergV
12) Vgl. §§ 3 Abs. 3 i. V. m. 7 Abs. 1, 12 und 19 Insti
tutsVergV
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